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eröffnen. Andererseits scheint mir, daß es für den Leser gele
gentlich nicht einfach ist, den Faden in der Hand zu behalten.

Aus der fünften Studie („Menschenrechte als Maß für 
Intervention und Kooperation“) sind Auszüge ibereits in NJ 
1981, Heft 4, S: 149 ff., veröffentlicht worden. Klenner zeigt 
hier, wie Frieden, Selbstbestimmungsrecht der Völker und 
Selbstbestimmungsrecht des einzelnen in einem engen Wech
selverhältnis stehen, das die Förderung der Menschenrechte 
als Teil des Friedensvölkerrechts der Gegenwart, als Maß der 
friedlichen Kooperation bedingt (S. 175). „Die Förderung von 
Menschenrechten durch das Völkerrecht ist mit der Koopera- 
tions- und Friedensipflicht der Staaten und ihrer Anerken
nung des Selbstbestimmungsrechts verflochten, und das heißt 
auch, daß das völkerrechtliche Souveränitätsprinzip weder 
das Selbstbestimmungsrecht des eigenen noch das eines ande
ren Volkes aufzuheben gestattet. Damit ist aber auch gesagt, 
daß die Versuche, mittels ,Menschenrechten“ die Grenzlinie 
zwischen Staats- und Völkerrecht aufzulösen und die vor
geblich transnationalen ,Menschenrechte“ als Interventions- 
Instrumente zu mißbrauchen, jedenfalls contra legem erfol
gen“ (S. 179). In der Doppelrolle des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker als grundlegendes Prinzip des allgemeinen Völ
kerrechts und als grundlegendes Menschenrecht sieht Klen
ner zu Recht den Schlüssel dafür, daß die „Menschenrechts
konzeption der Vereinten Nationen eine demokratische, anti- 
kolonialistische, antirassistische und friedensfördemde Rich
tung“ hat (S. 183).

In Übereinstimmung damit bezeichnet der Autor die UN- 
Menschenrechtskonventionen als einen .„Vereinbarungskom
promiß zwischen Staaten auch unterschiedlicher Gesellschafts
ordnung über die im Interesse der Friedenssicherung und der 
zwischenstaatlichen Kooperation auf wirtschaftlichem, wis
senschaftlich-technischem, kulturellem und humanitärem Ge
biet erforderlichen Maßnahmen, Mittel und Methoden“ 
(S. 192). Von dieser internationalen Zusammenarbeit der Staa
ten bei der Förderung der Menschenrechte werden Verein
barungen im Kampf gegen internationale Verbrechen wie 
Völkermord oder Apartheid sowie Maßnahmen der UNO ab
gehoben, die im Falle schwerer und systematischer Menschen
rechtsverletzungen möglich und zur Sicherung des Friedens 
nötig werden (S. 199).

Der Angelpunkt für alle diese Vereinbarungen im Bereich 
der Menschenrechte ist eine Völkerrechtsordnung, die auf 
dem Gewaltverbot, dem Selbstbestimmungsrecht der Völker 
und der souveränen Gleichheit der Staaten aufbaut. Es han
delt sich um die friedliche Kooperation unterschiedlicher 
Klassenorganisationen, aber es wäre eine Illusion, „auf einen 
rechtsverbindlichen Konsens über eine übereinstimmende in
nerstaatliche Gesellschaftsordnung zu spekulieren“ (S. 191). 
Das ist weder Gegenstand noch Ziel der internationalen Ver
einbarungen zur Förderung der Menschenrechte oder zur Be
kämpfung internationaler Verbrechen.

So wird in dieser Studie sehr pointiert der Unterschied 
zwischen den gesellschaftlichen und ideologischen Grundpo
sitionen der Staaten und den von ihnen vereinbarten Kegeln 
der internationalen Zusammenarbeit herausgearbeitet. Es ent
spricht ihrer auf Desillusionierung orientierten Anlage (S. 163), 
daß sie die Unvereinbarkeit der bürgerlichen und der prole
tarischen Menschenrechtskonzeption in den Vordergrund 
stellt'. Ob das allerdings die zugespitzte Behauptung trägt: 
„Unter diesen objektiv-realen Bedingungen ist jede Hoff
nung auf eine konsensfähige Menschenrechtskonzeption in 
der Welt von heute illusionär“ (S. 162), muß doch Zweifel 
wecken. In ihrer Absolutheit würde diese Behauptung auch 
all das ausschließen, was der Verfasser selbst wenige Seiten 
später über die „Menschenrechtskonzeption der Vereinten Na
tionen“ sagt.

Mir scheint auch eine so absolute These im Widerspruch zu 
Klenners eigener Polemik gegen „scheinradikale Totaltren
nungen der Gegenwart von der Vergangenheit“ <S. 142) zu ste
hen, die z. B. in dem von ihm zu Recht kritisierten Satz zum 
Ausdruck kommt, es gebe keine gemeinsame Sprache zwi
schen marxistischen und kapitalistischen Ländern über Men
schenrechte — ein Satz, der angesichts umfangreicher univer
sell angelegter Menschenrechtsverträge sicher nicht zu halten 
ist, was Klenner (S. 176 f.) überzeugend nachweist.

Mit der Frage, ob wir damit „dem normativen Nichts“ ge
genüberstünden (S. 171), beginnt denn Klenner auch sogleich 
die Übertreibung in der These von S. 162 abzubauen, die 
darin liegt, daß sie den möglichen Konsens über völkerrecht
liche Regeln nicht deutlich von der weltanschaulichen Kon
sensunfähigkeit über eine innerstaatliche Gesellschaftsord
nung unterscheidet. Man versteht, daß die Übertreibung be
absichtigt war und dazu dient, einen Staudamm gegen die 
Infiltration klassenloser Rechtsillusionen in einem Feld zu 
errichten, das gegenwärtig und in absehbarer Zukunft im
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Mittelpunkt der internationalen politischen und ideologischen 
Auseinandersetzungen steht Ob es dazu jedoch nützlich und 
überhaupt nötig war, dem Leser erst das Gefühl zu vermit
teln, „er werde mit dem uferlosen Nichts konfrontiert“ 
(S. 163), ist mir fragwürdig. Auch setzt sich der Verfasser 
damit unnötigen Mißverständnissen und Mißdeutungen aus.

Wie man sieht: ein streitbares Buch, das in vieler Hinsicht 
anregt und das man nicht so schnell aus der Hand legt. Es 
ist darauf gerichtet, unsere inzwischen umfängliche Men
schenrechtsliteratur weiterzuführen.
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